
Selbst dem komplexen Thema Gesellschaftsrecht ist 
mit klaren und verständlichen Worten beizukommen – 
dieses Buch beweist das einmal mehr. Es vermittelt ein 
grundsätzliches fachliches Verständnis der unterschied-
lichen Gesellschaftsformen sowie der gesetzlichen Vor-
schriften und Besonderheiten.

Inhaltlich liegen die Schwerpunkte auf der Handhabung 
von Gesellschaften, wenn diese bei Rechtsgeschäften 
mitwirken, und dem materiellen GmbH-Recht, wie es in 
der Notarpraxis gebraucht wird. Der Fokus im Personen-
gesellschaftsrecht liegt auf der Beratung bei der Gesell-
schaftsvertragsgestaltung und den rechtlichen Grund-
lagen der den Registeranmeldungen zugrundeliegenden 
Vorgänge. Außerdem werden auch der Verein und andere 
Gesellschaftsformen, wie etwa Aktiengesellschaften und 
Genossenschaften, ausführlich behandelt. 

Diese überarbeitete und aktualisierte 3. Auflage berück-
sichtigt insbesondere die erweiterten Möglichkeiten zur 
Onlinebeurkundung im Gesellschaftsrecht und die ge-
setzlichen Neuerungen der Personengesellschaften zum 
1.1.2024.

Die abschließenden Aufgaben und Lösungsvorschläge 
eignen sich bestens zur Wissensüberprüfung und
-vertiefung. 

Dieser Band gibt fortgeschrittenen Auszubildenden und 
Quereinsteigern einen umfassenden Überblick über die 
Urkundengestaltung und einen vertieften Einblick ins 
materielle Gesellschaftsrecht.
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Geleitwort

Hinter jedem guten Notar stehen seine Mitarbeiter, die den reibungslosen Ablauf im Notariat
sicherstellen.

Der Beruf der Notarfachangestellten ist ein spannender und vielfältiger Beruf, der in Anfor-
derung und Verantwortung weit über einen „gewöhnlichen“ Bürojob hinausgeht. Immobi-
lienkäufe, Testamente, Unternehmensgründungen, Eheverträge, Scheidungsvereinbarungen
und einiges mehr – über die ganze Bandbreite notarieller Tätigkeiten müssen auch Sie als
Mitarbeiter im Notariat tiefgehende Kenntnisse haben. Nur mit Ihrer Unterstützung kann der
Notar sein Büro erfolgreich führen.

Wie kann man Sie möglichst gezielt und effizient unterstützen, um eine bestmögliche Ausbil-
dung zum Notarfachangestellten zu absolvieren? Diese Frage haben wir uns als Notarkasse
gemeinsam mit Autoren aus der Praxis, nämlich Notarinnen und Notare, Notarassessoren
und Büroleitern gestellt. Zusammen mit dem Deutschen Notarverlag wurde die
„Ausbildungsreihe für Notarfachangestellte“ ins Leben gerufen. Wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, Auszubildende während ihrer anspruchsvollen Ausbildungszeit und Berufsanfänger bei
ihrem Einstieg in den komplexen Büroalltag zu unterstützen. Auch für Quereinsteiger zur
Vermittlung von Grundlagen und für den erfahrenen Notarfachangestellten als Nachschlage-
werk ist die Reihe gut geeignet.

Pro Band vermitteln die Autoren dieser Reihe anschaulich die komplette Bandbreite eines
notariellen Fachgebiets von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Fallgestaltungen. Um
Ihnen die Anwendung des Erlernten zu erleichtern, enthält jedes Buch ein Kapitel zur Wis-
sensüberprüfung. Die Lösungsvorschläge verbinden bereits einzelne Fachgebiete miteinander
und geben so Gelegenheit zur Vertiefung der gewonnenen Fähigkeiten.

Christian Esbjörnsson ist Notar in Rosenheim und hat sein tägliches Geschäft im Notariat
auch in diesem Buch umgesetzt, nämlich das Komplizierte mit juristischer Kompetenz zu ver-
einfachen und in verständlichen Worten zu erklären. Er liefert für alle Notariatsmitarbeiter,
die sich einen Überblick über die Urkundsgestaltung im Gesellschaftsrecht verschaffen wol-
len, einen vertieften Einblick ins materielle Gesellschaftsrecht.

Dr. Helene Ludewig

Präsidentin der Notarkasse A.d.ö.R., München
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Vorwort

Dieses Buch möchte Sie beim Erlernen der Vorbereitung von Entwürfen von Gesellschafts-
verträgen und anderer gesellschaftsrechtlicher Urkunden unterstützen. Die Schwerpunkte
liegen auf:
■■ der Handhabung von Gesellschaften allgemein, wenn diese bei Rechtsgeschäften mitwir-

ken;
■■ dem materiellen GmbH-Recht, wie es in der Notarpraxis gebraucht wird, insbesondere

auf der Gründung mit Satzungsgestaltung, späteren Satzungsänderungen einschließlich
Kapitalmaßnahmen sowie Geschäftsanteilsabtretungen;

■■ dem Personengesellschaftsrecht, insbesondere der Beratung bei der Gesellschaftsvertrags-
gestaltung, der Teilnahme von Personengesellschaften am Rechtsverkehr und rechtlichen
Grundlagen der den Registeranmeldungen zugrundeliegenden Vorgänge.

Außerdem werden auch der Verein und andere Gesellschaftsformen, wie etwa Aktiengesell-
schaften und Genossenschaften ausführlich behandelt.

Der Inhalt des Buches baut auf dem Band „Anmeldungen zum Registergericht“ von Holger
Sagmeister auf. Es ist empfehlenswert, diesen vorab zu bearbeiten, vor allem, da Sie dort die
Details zur Registeranmeldung und zu den Notarkosten ausführlich behandelt finden.

Als fortgeschrittene Auszubildende und Quereinsteiger erweitern Sie mit diesem Band Ihre
Kenntnisse zu den Gesellschaftsformen und können so Ihre Ausbildung im Gesellschaftsrecht
vertiefen.

Die 3. Auflage berücksichtigt insbesondere die erweiterten Möglichkeiten zur Online-
beurkundung im Gesellschaftsrecht und die gesetzlichen Neuerungen der Personengesell-
schaften zum 1.1.2024.

Anregungen und Verbesserungsvorschläge für die nächste Auflage sind willkommen und kön-
nen jederzeit an anregung@notar-esbjoernsson.de gesendet werden.

Notar Christian Esbjörnsson, Dipl.-jur. & jur.oec. (Univ.)

Rosenheim, im April 2025
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§ 1 Einführung

A. Gegenstand des Gesellschaftsrechts

I. Definition

Gesellschaften sind privatrechtliche Personenvereinigungen, die zur Erreichung eines be-
stimmten gemeinsamen Zwecks durch Rechtsgeschäft begründet werden (vgl. § 705 BGB).
Es bedarf also (in der Regel) mehrerer Personen, die sich zusammenschließen, um einen be-
stimmten Zweck gemeinsam zu erreichen und hierzu freiwillig eine Organisation gründen.

Der gemeinsame Zweck steht im Belieben der Beteiligten, sowohl im Hinblick auf den Ge-
genstand als auch im Hinblick auf die Dauer des Unterfangens. Die Grenzen zulässiger Zwe-
cke bilden lediglich die allgemeinen gesetzlichen Verbote (§ 134 BGB) und die guten Sitten
(§ 138 BGB) sowie das Kartellverbot (§ 1 GWB bzw. Art. 101 AEUV). Der gemeinsame
Zweck kann nicht nur dauerhafter, sondern auch vorübergehender Natur sein. Die Gesell-
schafter können sowohl vermögensrechtliche als auch ideelle sowie eigen- und fremdnützige
Zwecke gemeinsam verfolgen.

Die Gesellschafter sind dabei verpflichtet, diesen Zweck durch Beiträge zu fördern – sei es
durch Einlagen oder im Einzelfall auch durch Arbeitskraft.

II. Abgrenzung

Keine Gesellschaften sind bestimmte andere Personenzusammenschlüsse:
■■ Organisationen des Öffentlichen Rechts: Hierunter fallen Staaten, Gemeinden, Kirchen

und ähnliche Organisationen, die durch öffentliches Recht, d.h., hoheitlich und nicht
rechtsgeschäftlich gegründet werden.

■■ Stiftungen: Eine Stiftung hat keine Mitglieder, ähnelt aber ansonsten durchaus Kapitalge-
sellschaften.

■■ Familiengemeinschaften: Die Ehe etwa ist eine umfassende Lebensgemeinschaft und
nicht auf einen bestimmten Zweck begrenzt. Unabhängig davon besteht für Ehegatten
und Familien die Möglichkeit, zusätzlich eine Ehegatten- oder Familiengesellschaft zu
gründen.

■■ Erbengemeinschaften: Die Erbengemeinschaft entsteht nicht freiwillig, sondern durch
Gesetz und ist auf Nachlassteilung und die eigene Beendigung hin ausgerichtet. Ihr fehlt
daher die Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks.

■■ Bruchteilsgemeinschaften: Die Bruchteilsgemeinschaft (z.B. Miteigentum) entsteht kraft
Gesetzes beim Erwerbsgeschäft. Meist fehlt ihr auch ein gemeinsamer Zweck.

■■ Schuldverhältnisse aufgrund von Austauschverträgen: Etwa Arbeitsverhältnisse: Sie
werden zwar rechtsgeschäftlich begründet, es fehlt aber ein gemeinsamer Zweck. Viel-
mehr hat jede Vertragsseite ihre eigenen Interessen.

B. Arten von Gesellschaften

I. Rechtsformzwang

Im Gesellschaftsrecht geht es in besonderemMaße auch um den Schutz von Dritten,
■■ allgemein um Verkehrsschutz und
■■ insbesondere umGläubigerschutz.

Dritte sind in der Regel von der Gestaltung der gesellschaftsrechtlichen Rechtsverhältnisse
ausgeschlossen und bedürfen daher eines Schutzes durch zwingende Regelungen. Deshalb
stellt das Gesetz nur eine begrenzte Anzahl von Typen an Gesellschaften (Gesellschaftsfor-
men) zur Verfügung (numerus clausus des Gesellschaftsrechts).

Gesellschafter, Gläubiger und die Öffentlichkeit sollen bereits an der Rechtsform erkennen
können, welche Rechte gegenüber den einzelnen Gesellschaftern bestehen. Die Gesellschaf-
ter können daher nicht frei regeln, wie ihre Gesellschaft gestaltet sein soll, sondern nur inner-
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halb des gesetzlich vorgesehenen Rahmens. Aufgrund des Rechtsformzwangs kann sich ein
nach außen auftretender Verband von Personen daher nur einer gesetzlich vorgesehenen
Rechtsform bedienen.

Die privatautonome Gestaltung verbleibt daher (nur) im Rahmen
■■ der Rechtsformwahl,
■■ der Satzungs-/Gesellschaftsvertragsgestaltung.

Die Gesellschafter sind grundsätzlich frei in Ihrer Entscheidung, welcher Rechtsform sie sich
bedienen wollen. Beschränkungen der Rechtsformwahl gibt es nur in Spezialbereichen (z.B.
Banken, Versicherungen, Apotheken und Freiberufliche Gesellschaften).

Jedoch führen bestimmte Eigenschaften des betriebenen Unternehmens oft dazu, dass be-
stimmte Rechtsformen ausgeschlossen sind.

Beispiel:

Wenn ein Handelsgewerbe betrieben wird, ist die GbR ausgeschlossen.

Umgekehrt können sich in einer Partnerschaftsgesellschaft Angehörige freier Berufe zur Aus-
übung ihrer Berufe zusammenschließen (§ 1 Abs. 1 S. 1 PartGG).

Die Gesellschafter sind – je nach Rechtsform – auch mehr oder weniger frei, wie sie ihren
Gesellschaftsvertrag gestalten wollen. Dies gilt vor allem für das Innenverhältnis, weil hier
Dritte nicht oder kaum betroffen sind. Dagegen ist das Außenverhältnis der Gesellschaft, ins-
besondere Vertretung und Haftung von Gesellschaft und Gesellschafter in der Regel deutlich
weniger einer Gestaltung durch die Gesellschafter zugänglich.

II. Kapitalgesellschaften

Kapitalgesellschaften sind juristische Personen, d.h., sie haben – wie eine natürliche Person –

eine eigene umfängliche Rechtspersönlichkeit. Während der Mensch als natürliche Person
die Rechtsfähigkeit mit der Geburt erlangt (§ 1 BGB), geschieht dies bei juristischen Per-
sonen erst durch Gründung und in der Regel auch staatliche Registrierung. In Ausnahmefäl-
len bedarf es einer staatlichen Verleihung (insbesondere rechtsfähige wirtschaftliche Vereine
wie etwa der TÜV, siehe § 2 Rdn 233).

Der Grundtypus ist hierbei der in den §§ 21 ff. BGB geregelte rechtsfähige Verein. Wenn die
Gesetze über die Kapitalgesellschaften keine Regelungen enthalten, gelten daher ergänzend
die Bestimmungen des Vereinsrechts des BGB entsprechend. Eine typische Vorschrift des
Vereinsrechts, die mangels Spezialnorm für alle Kapitalgesellschaften herangezogen wird, ist
etwa § 31 BGB, wonach die juristische Person für schadenersatzverpflichtende Handlungen
ihrer Vorstände bzw. Geschäftsführer haftet.

Im Gegensatz zum bürgerlich-rechtlichen Verein, der grundsätzlich nichtwirtschaftlich aus-
gerichtet sein muss (§§ 21, 22 BGB), sind die Kapitalgesellschaften wirtschaftliche Vereine,
die alle in Spezialgesetzen geregelt sind und – unabhängig von ihrem tatsächlichen Unterneh-
mensgegenstand – Kaufmannseigenschaft besitzen (vgl. hierzu § 6 HGB, § 13 Abs. 3 GmbHG,
§ 3 Abs. 1 AktG, § 17 Abs. 2 GenG usw.). Sie müssen daher auch in das Handels- (bzw. Ge-
nossenschafts-)register eingetragen werden.

Ûbersicht der Vereine, insbesondere Kapitalgesellschaften, und der sie regelnden Normen:

Kapitalgesellschaft Norm

Rechtsfähiger Verein §§ 21 ff. BGB

Aktiengesellschaft (AG) AktG

Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) §§ 278 ff. AktG

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) GmbHG

Eingetragene Genossenschaft (eG) GenG

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VvAG) VAG
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Die Vereine (BGB-Verein und Kapitalgesellschaften) zeichnen sich durch eine starke recht-
liche Verselbstständigung gegenüber ihren Mitgliedern aus. Wesentliche Merkmale sind:
■■ Das Mitgliedschaftsrecht ist verselbstständigt und vererbbar und übertragbar. Im Vorder-

grund steht nicht die Person des Gesellschafters, sondern dessen Kapital (daher der Be-
griff der Kapitalgesellschaft).

■■ Nach dem Trennungsprinzip sind die Vermögen von Gesellschaft und Mitgliedern ge-
trennt. Die Mitgliedschaft führt nicht zu einer persönlichen Haftung für Verbindlichkeiten
der Gesellschaft. Umgekehrt können sich Privatgläubiger eines Gesellschafters nicht aus
dem Gesellschaftsvermögen befriedigen.

■■ Willensbildung nach innen erfolgt durch Organe (Versammlung, Aufsichtsrat, Geschäfts-
führer, Vorstand) und nicht durch die einzelnen Mitglieder (Gesellschafter, Aktionäre)
selbst, in der Regel nach demMehrheitsprinzip.

■■ Auftreten nach außen hin erfolgt als handlungsfähiges Ganzes mit eigenem Namen und
festen, transparenten Kompetenzen der Organe.

■■ Bei Kapitalgesellschaften gilt das Prinzip der Drittorganschaft, d.h., Mitglieder geschäfts-
führender Organe müssen nicht unbedingt Mitglieder der Gesellschaft sein.

■■ Kapitalgesellschaften treten immer auch nach außen hin in Erscheinung.

III. Personengesellschaften

Personengesellschaften sind keine juristischen Personen im engeren Sinn. Jedoch sind Außen-
gesellschaften, also solche die auch nach außen hin in Erscheinung treten, als Gesamthand
rechtsfähig. Sie können also selbst Träger von Rechten und Pflichten sein und sind als solcher
Rechtsträger von ihren Mitgliedern zu unterscheiden.

Der Grundtypus ist hier die in den §§ 705 ff. BGB geregelte Gesellschaft des bürgerlichen
Recht (GbR, vereinzelt auch BGB-Gesellschaft genannt). Alle Personengesellschaften grei-
fen auf diese Normen zurück, soweit keine vorrangige Regelung (insbesondere des HGB)
greift.

Die Personenhandelsgesellschaften besitzen zusätzlich Kaufmannseigenschaft, in der Regel
aufgrund des von ihnen betriebenen Handelsgewerbes (vgl. hierzu §§ 6, 105 Abs. 1 HGB),
weshalb sie im Handelsregister eingetragen werden müssen (§ 106 Abs. 1 HBG).

Die freiberufliche Partnerschaftsgesellschaft muss dagegen im Partnerschaftsregister ange-
meldet werden (§ 4 PartGG) und ist kein Kaufmann.

Ûbersicht der (wichtigsten) Personengesellschaften und der sie regelnden Normen:

Personengesellschaft Norm

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) §§ 705 ff. BGB

Offene Handelsgesellschaft (OHG) §§ 105 ff. HGB

Kommanditgesellschaften (KG) §§ 161 ff. HGB

Stille Gesellschaft (StG) §§ 230 HGB

Partnerschaftsgesellschaft (PartG, PartGmbB) PartGG

Nichtrechtsfähiger Verein § 54 BGB

Personengesellschaften zeichnen sich durch eine große Personenbezogenheit und geringer
Verselbstständigung im Vergleich zu Vereinen aus.
■■ Die Personalgesellschaft zeichnet sich durch eine Abhängigkeit vom Mitgliederbestand

aus. Ohne Einvernehmen mit den übrigen Gesellschaftern ist keine Vererbung oder Über-
tragung des Geschäftsanteils möglich.

■■ Zumindest ein Gesellschafter haftet persönlich auch mit seinem gesamten Privatver-
mögen.

■■ Nach dem Grundsatz der Selbstorganschaft können nur Gesellschafter die Geschäftsfüh-
rung und organschaftliche Vertretung der Gesellschaft übernehmen.

■■ Die Willensbildung erfolgt grundsätzlich einstimmig.

B. Arten von Gesellschaften
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■■ Die Gesellschaft kann als reine Innengesellschaft fungieren und nicht nach außen in Er-
scheinung treten.

C. Gesellschaften in der notariellen Praxis

Notare sind aufgrund der Beurkundungspflichten u.a. in §§ 2, 15, 54 GmbHG, §§ 23, 130
AktG, §§ 6, 136, 193 UmwG vielfältig mit dem Thema Gesellschaftsrecht beschäftigt.

Zu beurkunden sind insbesondere
■■ dieGründung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
■■ die Gründung von Aktiengesellschaften sowie
■■ später dieÄnderung von Gesellschaftsverträgen,
■■ bestimmte Hauptversammlungsbeschlüsse und Umwandlungsverträge sowie
■■ die Veräußerung und Übertragung von GmbH-Anteilen.

Daneben sind Notare für die Betreuung der Anmeldung von Kaufleuten und Gesellschaften
zu verschiedenen Registern (Handelsregister, Genossenschaftsregister, Partnerschaftsregis-
ter, Vereinsregister, Gesellschaftsregister für die eingetragene Gesellschaft bürgerlichen
Rechts) zuständig.

Hierfür sind unterschriftsbeglaubigte Anmeldedokumente erforderlich (§ 12 HGB) und die
Einreichung von Handelsregisteranmeldungen hat über einen Notar zu erfolgen (§ 378 Abs. 3
S. 2 FamFG). Die Unterschrift unter die Handelsregisteranmeldung ist öffentlich zu beglaubi-
gen, i.d.R. durch notarielle Unterschriftsbeglaubigung (§§ 12 Abs. 1 S. 1, 39 BeurkG). Regis-
teranmeldungen können anstelle mit einer Unterschrift mit einer elektronischen Signatur ver-
sehen werden und diese vom Notar per Videokommunikation beglaubigt werden (§ 12 Abs. 1
S. 2 HGB, § 157 GenG, § 77 BGB, § 40a BeurkG).

Bei Kapitalgesellschaften hat der Notar gemäß § 54 EStDV dem für den Sitz der Gesellschaft
zuständigen Finanzamt für Körperschaften eine beglaubigte Abschrift von allen aufgrund ge-
setzlicher Vorschrift aufgenommenen oder beglaubigten Urkunden zu übersenden, die die
Gründung, Kapitalerhöhung oder -herabsetzung, Umwandlung oder Auflösung von Kapital-
gesellschaften oder die Verfügung über Anteile an Kapitalgesellschaften zum Gegenstand ha-
ben. Gleiches gilt für Dokumente, die im Rahmen einer Anmeldung einer inländischen
Zweigniederlassung einer Kapitalgesellschaft mit Sitz im Ausland zur Eintragung in das Han-
delsregister diesem zu übersenden sind. Die beglaubigte Abschrift ist binnen zwei Wochen
nach Beurkundung unter Angabe der Steuernummer zu übersenden und der Versand auf der
Urschrift zu vermerken; beglaubigte Abschriften an die Beteiligten dürfen erst danach ver-
sandt bzw. ausgehändigt werden.

Gesellschaftsrechtliche Vorgänge führen beim Notar oft zu geldwäscherechtlichen Prüfpflich-
ten; dies gilt insbesondere für Gründungsvorgänge, Anteilsübertragungen und Kapitalmaß-
nahmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a) aa), dd) und ee) GwG). Insbesondere müssen die Betei-
ligten und wirtschaftlich Berechtigten identifiziert werden (§ 11 GwG) und hierzu in der Re-
gel auch ein Auszug aus dem Transparenzregister abgerufen werden.

Alle in einem Register eingetragenen Gesellschaften sind auch in das beim Bundesanzeiger
geführte Transparenzregister einzutragen, um etwaig abweichende wirtschaftlich Berechtigte
(z.B. der Treugeber bei einem Trauhandverhältnis) offenzulegen. Dies ist Aufgabe des Ge-
schäftsführungsorgans der Gesellschaft.

Einführung
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§ 2 Die Gesellschaften in der notariellen Praxis

A. Kapitalgesellschaften

I. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

1. Allgemeines

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist im Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (GmbHG) geregelt. Ergänzend verweist § 13 Abs. 3 GmbHG auf das
Handelsgesetzbuch (HGB). In bestimmten Bereichen werden auch Regelungen des Aktien-
gesetzes (analog) auf die GmbH angewendet.

Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft und juristische Person, d.h., sie ist selbst Trägerin von
Rechten (z.B. Eigentümerin von Grundbesitz, Gläubigerin von Forderungen), Pflichten und
Verbindlichkeiten. Die GmbH kann also Eigentum und andere dingliche Rechte an Grund-
stücken erwerben sowie vor Gericht klagen und verklagt werden (§ 13 Abs. 1 GmbHG).

Aus Verträgen, die die GmbH abschließt, wird sie allein berechtigt und verpflichtet. Die Ge-
sellschafter selbst haben keine Ansprüche aus diesen Verträgen, sie werden aber auch nicht in
die Pflicht genommen und haften nicht (§ 13 Abs. 2 GmbHG). Daher hat die GmbH ihren
Namen als „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“.

Die GmbH ist für Unternehmen, bei denen der Kreis der Anteilseigner begrenzt und auf Sta-
bilität angelegt ist, die naheliegende Rechtsform. Bei der GmbH sind Anteilsübertragungen
durch das notarielle Formerfordernis und die Möglichkeit von Zustimmungserfordernissen
wesentlich schwerfälliger zu vollziehen als bei der Aktiengesellschaft; dies kann Vor- aber
auch Nachteil sein.

Typisch für die GmbH ist daneben die stärkere Einbindung der Anteilseigner in das Gesell-
schaftsgeschehen, weil es grundsätzlich keinen Aufsichtsrat als weiteres Gesellschaftsorgan
neben Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung gibt. Durch entsprechende Sat-
zungsgestaltung kann aber auch ein Aufsichtsrat geschaffen werden.

2. Gründung

a) Ablauf
Die Gründung einer GmbH kann durch eine oder mehrere Personen erfolgen (§ 1 GmbHG).
Die GmbH entsteht durch Eintragung in das Handelsregister (§ 11 Abs. 1 GmbHG). Das
Gründungsverfahren ist daher auf die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister hin
ausgerichtet. Eine Eintragung in das Handelsregister erfolgt dann, wenn die Gesellschaft ord-
nungsgemäß errichtet und angemeldet wurde (§ 9c Abs. 1 S. 1 GmbHG).

Bei Mehrmann-GmbHs beginnt das Verfahren mit der Verabredung der Gesellschafter zur
Gründung einer GmbH. Diese Verabredung begründet regelmäßig eine GbR, die auf die
Gründung der GmbH ausgerichtet ist. Man spricht von einer Vorgründungsgesellschaft. Die-
se erreicht ihren Zweck mit Abschluss des Gesellschaftsvertrags der GmbH vor dem Notar.

Bei Einmann-GmbHs entfällt diese Vorlaufphase.

Die eigentliche Gründung erfolgt durch notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrags
(§ 2 Abs. 1 GmbHG). Mit Unterzeichnung der Gründungsurkunde beginnt die Phase derVor-
gesellschaft (GmbH i.G.). Die Gesellschafter leisten nun ihre Einlage an die Gesellschaft (§ 7
Abs. 2 GmbHG). Diese Vorgesellschaft ist bereits die Vorstufe zur GmbH. Alle Rechts-
geschäfte, die in diesem Stadium getätigt werden, gehen automatisch auf die endgültige
GmbH über. Die GmbH i.G. kann daher etwa bereits ein Konto bei einer Bank eröffnen, auf
welches die Einlagen der Gesellschafter eingezahlt werden können. Für die Vorgesellschaft
werden Geschäftsführer bestellt (§ 6 GmbHG). Diese haben nach Eingang aller Einlagen die
Gesellschaft zum Handelsregister anzumelden (§§ 7 Abs. 1, 8, 78 GmbHG).
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Diese Phase endet mit der auf die Handelsregisteranmeldung folgende Eintragung der Ge-
sellschaft im Handelsregister und Bekanntmachung im Bundesanzeiger (§ 12 GmbHG).

Das Register übersendet eine Eintragungsnachricht an den Notar und ggf. die Gesellschaft
und die Gesellschafter.

b) Notarielle Beurkundung
Der Gesellschaftsvertrag bedarf der notariellen Form (§ 2 Abs. 1 GmbHG) und zwar durch
Beurkundung von Willenserklärungen (§§ 8 ff. BeurkG). Ein Gesellschafter kann sich beim
Abschluss des Gesellschaftsvertrages vertreten lassen, jedoch bedarf auch eine hierfür erteilte
Vollmacht der notariellen oder notariell beglaubigten Form (§ 2 Abs. 2 GmbHG). Auch die
Vertretung ohne Vertretungsmacht und anschließende Genehmigung in notarieller bzw. be-
glaubigter Form ist zulässig.

Eine weitere Alternative ist die sukzessive Beurkundung der Gründung, bei der ein Teil der
Gesellschafter die Gründungsurkunde errichtet und weitere Gesellschafter später unter Be-
zugnahme auf diese ihren Beitritt erklären.

Neben einer Beurkundung in den Büroräumen des Notars ist im Bereich der GmbH auch
eine Beurkundung der Gründung mittels Videokommunikation möglich (§ 2 Abs. 3 GmbHG
i.V.m. §§ 16a–16d BeurkG). Dies kann auch als gemischte Beurkundung mit teilweise anwe-
senden und teilweise per Videokommunikation teilnehmenden Beteiligten erfolgen (§ 16e
BeurkG). Sachgründungen sind nur möglich, wenn keine Geschäftsanteile oder Immobilien
eingebracht werden, da die Videokommunikation nicht zulässig ist, wenn andere Formvor-
schriften (wie etwa § 15 Abs. 3 und 4 GmbHG oder § 311b BGB) einschlägig sind. Auch
Gründungsvollmachten und einstimmige Gesellschafterbeschlüsse können mittels des Video-
kommunikationsverfahrens beurkundet werden.

Bei der reinen Videobeurkundung wird nur eine elektronische Urkunde errichtet und von
den Beteiligten und dem Notar mit qualifizierten elektronischen Signaturen versehen (§ 16b
BeurkG).

Bei der teilweisen elektronischen Beurkundung wird sowohl eine Papierurkunde als auch
eine elektronische Urkunde errichtet und die Niederschriften sind zusammen im elektroni-
schen Urkundsarchiv zu verwahren (§ 16e Abs. 2 BeurkG). Der Notar soll die per Videokom-
munikation Beteiligten anhand deren übermitteltem elektronischen Lichtbild und elektroni-
schen Identitätsnachweis identifizieren (§ 16c BeurkG). Vollmachten sollen in elektronisch
beglaubigter Abschrift beigefügt werden (§ 16d BeurkG).

Die Bundesnotarkammer stellt für die Videokommunikation ein eigenes Videokommunikati-
onssystem bereit (§§ 78p, 78q BnotO), welches die nötige Sicherheit gewährleisten soll. Die
Anbindung der Notare erfolgt über ein Model der Notarsoftware XNP. Hier kann der Notar
die zu beurkunden Dokumente einstellen und die Beteiligten zur Videokonferenz einladen
und den Zugang steuern. Über die Plattform kann der Notar den Beteiligten die zu beurkun-
denden bzw. zu beglaubigenden Dokumente zum Mitlesen anzeigen. Örtlich zuständig für die
Videobeurkundung sind Notare in deren Amtsbereich der Sitz der Gesellschaft oder der
Wohnort eines Gesellschafters (bzw. nach dem DiREG eines Geschäftsführers) liegt (§ 10
Abs. 3 S. 1 BNotO).

Der Beteiligte benötigt einen deutschen Personalausweis, eine deutsche eID-Karte oder ei-
nen elektronischen Aufenthaltstitel mit freigeschalteter Online-Ausweisfunktion oder eine
andere europäische eID des Sicherheitsniveaus „hoch“. Die Teilnahme am Verfahren erfor-
dert eine Registrierung des Beteiligten mit der eID-Funktion des Personalausweises und das
Auslesen des Lichtbilds aus dem Chip des Reisepasses oder Personalausweises. Beides kann
über das eigene Smartphone des Beteiligten mittels einer ebenfalls von der Bundesnotarkam-
mer kostenfrei zur Verfügung gestellten Notar-App erfolgen. Mit dieser App und der eID
kann der Beteiligte eine elektronische Signatur erzeugen und damit die zu beurkundenden
bzw. zu beglaubigenden Dokumente (anstelle des Unterschreibens) signieren. Auch der digi-
tale Austausch von Informationen und Dokumenten mit dem Notar und die Videokonferenz
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